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II - 6490 der Beilagen zu den Stenographischcn Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gcsctzgebungsperiode 

Antrag 

der Abgeordneten Schmölz, PischI 
und Genossen 

betreffend ein Hochleistungsstreckengesetz 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

No .... !..1.~ .. ./ A 
Präs.: 1 6. DEZ. 1988 

••••••• 0 ••••• 11 •••••••••• 1111 •••••. 

Bundesgesetz vom Uber Eisenbahn-Hochleistungs-

strecken (Hochleistungsstreckengesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I 

Erklärung ZU und Bau von Hochleistungsstrecken 

§ 1. (1) Die Bundesregierung kann durch Verordnung bestehende 

cder geplante Eisenbahnen (Strecken oder Streckenteile 

einschließlich der notwendigen Eisenbahnanlaljen) zu Hoch­

leistungsstrecken erklären. Voraussetzung hiefUr ist. caß 

diesen eine beso~dere Bedeutung fUr ~inen leistungsfähigen 

V~rkehr mit internationalen Verbindungen oder fUr den Nah­

verkehr zukommt und daß zur Optimlerung der Verkehrsbedienung 

umfangreiche Baumallnahmen geboten sind. 

(2) Zu Teilen von Hochleistungsstrecken kannen auch 

bestehende oder geplante Eisenbahnen erklärt werden. wenn auf 

sie zwar nicht die Merkmale nach Abs. 1 zutreffen. sie aber 

in unmittelbarem Zusammenhang mit Hochleistungsstrecken 

stehen und fUr eine rationelle FUhrung des Eisenbahnbetriebes 

oder Eisenbahnverkehrs auf Hochleistungsstrecken ben8tlgt 

werden. 
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§ 2. Für den Bau von und den Betrieb auf Hochleistungs-

strecken gelten die Bestimmungen das Eisenbahngesetzes 1957 

und des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, soweit dieses 

Bundesgesetz n~cht abweichende Regelungen enthält. 

§ 3. (1) Insoweit Hochleistungsstrecken nicht durch Aus­

ba.umal3nahrnen ~ His etwa Herstellung (emtsprecherHier Bahnkör­

per, FahrleitungeD. BlcherunqsBnlagen und sonstiger fUr den 

Eau von und den Betrieb auf Hochleistungsstrecken Dotwendige 

Eisanbahnanlagen - auf bestehenden Eisenbahnen eirigerichtet 

werden kHnnen. hat der Bundesminister tUr 6ffentliche Wirt-

schaft und Verkehr nach den Erfordernissen 

fählgen Eisenbahnverkehrs sOl,de unter 

eines leistungs­

Beds,chtnahme auf 

sonstige öffentliche Interessen und die Ergebnisse der 

AnbHrung (§ 4) den Trassenverlauf durch Verordnung zu bestim-

man. Eine solche Verordnung darf nur erlassen werden. wenn 

nach dem Stand der Planungs- und Bauvorbereitungsarbeiten die 

Bestimmung des Trassenverlaufes in absehbarer Zeit zu er­

warten 1st und zu befUrchten ist. daß durch bauliche Ver­

änderungen in :diesem Gelände der geplante Bau der Hoch­

leistungsBtrecks erheblich ersch,,rsrt oder wesentlich ver­

teuert wird. Als AusbaumBßnahmen sind dabei auch Trassen­

~nderungen geringeren Umfanges zu verstehen, wenn die Mitte 

das ~ußersten Gleise~ der geänderten Trasse von der Mitte des 

äußersten Gleises der bestehenden Trasse nicht mehr als 100 m 

entfernt ist~ 

(2) In einer Verordnung nach Abs. 1 ist der Verlauf der 

Trasse insoweit zu bestimmen. als hiefUr ein Galändestreifen 

festzulegen und in Planunterlagen darzustellen ist. Die 

Breite dieses GelHndestreifens ist entsprechend den örtlichen 

Verhältnissen festzulegen und darf insgesamt 150 m fUr den 

Bahnkörper. und zusätzlich insgesamt weitere 150 m fOr 

) " 
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Bahnhofsanlagen und sonstige fUr den Bau von und den Betrieb 

auf der Hochleistungsstrecke unbedingt erforderliche Eisen­

bahnanlagen nicht Uberschreiten: letztere zusätzliche Breite 

ist jeweils auf eine L~nge von höchstens 1.500 m zu be­
schränken. 

(3) Eine Verordnung nach Abs. 1 hat den Hinweis auf die 

Planunterlagen zu enthalten. Oie Planunterlaqen sind bei~ 

Bundesministerium fUr ßffentliche Wirtschaft und Verkehr, bei 

dem Amt der Landesregierung des örtlich berUhrten Landes und 

bei den tlrtlich berUhrten Gemeinden zur Einsicht aufzulegen. 

§ 4. (1) Vor Erlassung einer Verordnung nach § 3 Abs~ 1 sind 

die Länder und Gemeinden. deren örtlicher Wirkungsbereich von 

dem geplanten Trassenverlauf berührt wird. zu hören. Die 

AusUbung dieses Anhörungsrechtes durch die Gemeinde ist eine 

AUfgabe des eigenen Wirkungsbereiches. 

(2) Zum Zweck der Anhörung ist den Gemeinden ein Pro­

jektsentwurf Uber das Bauvorhaben. soweit es den örtlichen 

Wirkungsbereich der jeweiligen Gemeinde berUhrt. zu Ubermit­

teIn. 

(3) In dem vom Eisenbahnunternehmen aufzustellenden 

Projektsentwurf ist auf die Umweltverträglichkeit des Bauvor­

habens Bedacht zu nehmen und insbesondere auch auszufUhren. 

welche Vorkehrungen vorgesehsn sind. damit aus dem Beu und 

Betrieb der ge~~anten Hochleistungsstrecke zu erwartende und 

im Verhältnis ~~ur Art der Nutzung dos benachba~ten Gelänäes 

wesentliche zusätzliche Umweltbeeinträchtigungen möglichst 

gering gehalten werden. Subjektive Rechte werden· hiedurch 

nicht begrUndet. 

(4) Die Gemeinden haben den Projektsentwurf innerhalb 

einer vom Bundesminister fUr öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr zu bestimmenden sechswöchigen Frist zur öffentlichen 

Einsicht aufzulegen. Davor ist die Auflegung vom Bundes­

minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr im Amtsblatt 

zur Wiener Zeitung und von den Gemeinden ortsüblich kundzu­

machen. Die Gemeinden haben ihre Stellungnahmen unverzüglich 
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nach Ablauf der Einsichtsfrist dem Landeshauptmann zu Uber­

mitt~ln. 

(5) Das Land ist bei der Ubermittlung des Projektsent­

wurfes zu ersuchen. zum geplanten Trassenverlauf auch unter 

den Gesichtspunkten der vom Land zu besorgenden Angelegen­

heiten Stellung zU nehmen. 

(6) Der Landeshauptmann hat mit dieser Stellungnahme des 

Landes die von den Gemeinden eingelangten Stellungnahmen 

gesammelt dem Bundesminister fUr öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr zu Ubermitteln. 

§ 5. (1) Nach Bestimmung des Trassenverlaufes (§ 3) dUrfen 

auf den von der kUnftigen Hochleistungsstrecken-Trasse 

betroffenen GrundstUcksteilen (Hochleistungsstrecken-Bauge­

biet) Neu-. Zu- und Umbauten nicht vorgenommen werden: ein 

Entschädigungsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. 

Die BehBrde hat jedoch nach AnhBrung des Eisenbahnunter-

nehmens Ausnahmen zuzulassen. 

Trassenverlauf nicht erheblich 

wenn diese 

erschweren 

den geplanten 

oder wesentlich 

verteuern oder zum Schutz des Lebens und der Gesundheit ven 

Personen notwendig sind. BaufUhrungen. die in rechtlich 

zulässiger Weise vor Wirksamwerden der Verordnung zur Bestim­

mung des Trassenverlaufes begonnen wurden. werden hievon 

nicht berUhrt. 

(2) Als betroffene GrundstUcksteile 1m Sinne des Abm. 1 

gelten alle jene. die nach den Planunterlagen im Bereich des 

durch Verordnung fUr den Trassenverlauf festgelegten Gelände­

streifens liegen. 

(3) Die Behörde hat auf Antrag des Eisenbahnunternehmens 

die Beseitigung eines dem Abs. 1 Widersprechenden zustandes 

auf Kosten des Betroffenen anzuordnen. 

(4) Nach Ablauf von fUnf Jahren nach Wirksamwerden der 

Verordnung zur Bestimmung des Trassenverlaufes haben die 

betroffenen LiegenschaftseigentUmer Anspruch Buf Einlösung 

der bezUglichen GrundstUckstelle durch das Eisen-

bahnunternehmen. sofern eine Ausnahmebewilligung (Abs. 1) 

l . 
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verweigert wurde und sofern die Verordnung fHr den Grund­

stUcksteil noch gilt. 

(5) Der Bundesminister fUr öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr hat eine Verordnung nach § 3 Abs. 1 außer Kraft zu 

setzen, wenn oder insoweit sie zur Sicherstellung des geplan­

ten Trassenvsrlaufes nicht mehr notwendig ist. 

§ 6. (1) Der Landeshauptmann hat in einem Enteignungsbescheid 

(§§ 2 und 3 des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954) fUr den 

Bau einer Hochleistungsstrecke zugleich mit Gegenstand und 

Umfang der Enteignung die Höhe der Entschädigung unter 

Satzung einer angemessenen Leistungsfrist festzusetzen. Die 

Höhe der Entschädigung ist auf Grund einer Sachverständigen­

schätzung nach den Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsge­

setzes 1954 zu ermitteln. Im Falle eines Ubereinkommens Uber 

die Höhe der Entschädigung tritt im 

die stelle der Entscheidung Uber 

Beurkundung des Ubereinkcmmens. Die 

Enteignungsbescheid an 

die Entschädigung die 

Leistungsfrist beginnt 

mit der Rechtskraft des Enteignungsbescheides. 

(2) Eine Berufung bezUglich der Höhe der nach Abs. 1 

festgesetzten Entschädigung ist unzulässig. Doch steht es 

j~dem der bei den Teil9 frei. binnen drei Monaten nach Rechts­

kr~ft des Enteignungsbescheides die Entscheidung Uber die 

Höhe der Ents=hädigung cai jenem Bezirk~gerlcht zu begehren. 

in dessen SprengAl ~ich der Gegenstand der Enteignung befin­

det. Auf das Recht zur Anrufung des Gerichtes sind die 

Parteien hinzuweisen. Mit der Anrufung des Gerichtes tritt 

die verwaltungsbehördliche Entscheidung Uber die Entschädi­

gung außer Kraft. Der Antrag auf gerichtliche Festsetzung der 

Entschädigung kann ohne Zustimmung des Antraggegners nicht 

zurUckgenommen werden. Bei ZurUcknahme des Antrages gilt die 

im Enteignungsbescheid festgesetzte Entschädigung als verein­

bart. 

(3) Der Vollzug des rechtskräftigen Enteignungsbe-

scheides kann jedoch nicht gehindert werden. sobald der vom 
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Landeshauptmann ermittelte Entschädigungsbetrag, soweit ihn 

das Eisenbahnunternehmen noch nicht geleistet hat. gericht­

lich erlegt ist. 

(4) FUr die RlickUbereignung sind die Regelungen nach 

§ 20a des Eundesstraßengesetzes 1971 sinngemäß anzuwenden. 

wenn der fUr eine Hochleistungsstrecke enteignete Gegenstand 

ganz oder zum Teil nicht fUr den Enteignungszweck verwendet 

tl i rd. 

Abschnitt 11 

Planungs- und Baugessllschaft 

§ 7. FUr die Planung und den Bau von Hochleistungsstrecken. 

deren Errichtung nicht von den österreichischen Bundesbahnen 

vorgenommen wird. ist eine Kapitalgesellschaft in Form einer 

Aktiengesellschaft (Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG) zu 

errichten, deren Anteile bei einem Grundkapital von 

1.000.000 S dem Bund zu 100 % vorbehalten sind. Die Verwal­

tung der Anteilsrechte namens des Bundes obliegt dem Bundes­

minister fUr öffentliche Wirtschaft und Verkehr. Dieser ist 

berechtigt. der. Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG allgemeine 

Anweisungen Uber die DurchfUhrung ihrer AUfgaben im Sinne 

dieses Bund~sges~~zes zu etteilen und AuskUnfte Uber ihre 

TMtigkeit zu 

DurchfUhrung 

verlangen. Die Satzung hat die Organe zur 

solcher Anweisungen und ::;'lr Auskunftserteilung 

zu verpflichten. 

§ B. (1) Der Bundesminister fUr öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr kann unter Bedachtnahme auf die bei den öster­

reichischen 8undesbahnen verfUgbaren Kapazitäten nach Her­

stellung des Einvernehmens mit dem Bundesminister fUr 

Finanzen der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG die Planung 

und den Bau von Hochleistungsstrecken oder von Teilen der­

selben Ubertragen. wenn dies im Interesse insbesondere einer 

wirtschaftlichen und zUgigen DurchfUhrung liegt. 
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(2) Eine Verordnung nach Abs. 1 hat jedenfalls den Umfang 

der Planungs- und Baurnaßnahmen. die der Gesellschaft lioertra-

gen t-Jerden. festzulegen und einen Bauzeit- und Kostenrahmen 

zu enthalten. 

§ 9. Die Mitwirkung der österreichischen Bundesbahnen an der 

Planung und dem Bau von Hochleistungsstrecken. soweit sie 

der Eisenbahn-Hcchleistungsstrecken-AG nach § 8 Ubertragen 

wurden. ist in einem Kooperationsvertrag zwischen den öster­

reichischen Bundesbahnen und der Gesellschaft zu regeln. 

§ 10. Die Eisenbahn-Hcchleistungsstrecken-AG bedarf keiner 

Konzession nach dem Eisenbahnge3etz 1957. soweit sie in 

Erfüllung der ihr Ubertragenen Aufgaben nach § 8 tätig ist. 

Flir die Planung und den Bau von Hochleistungsstrecken kommen 
ihr die Rechte und Pflichten eines Eisenbahnunternehmens zu. 

§ 11. Der Bund hat der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG 

jährlich die Kosten der Planung und des Baues fUr die ihr 

nach § 8 tibertragenen Strecken(teile) sowie den daraus 

erwachsenden Personal- und Sachaufwand. soweit diese Kosten 

nicht von der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

A~tieng~sellschaft gemä~ EGBl.Nr ....... zur Finanzierung zu 

Ubernehmen sind. nach einem von der Gesellschaft im Einver­

r.ehmen mit dem Bundesminister fUr öffentlicho Wirtschaft und 

Verkehr und dem Bundesminister flir Finanzen zu erstellenden 

jährlichen Finanzplan zu ersetzen. 

§ 12. Die Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG ist soweit von 

der Körperschaftssteuer. der Gewerbesteuer nach dem Ertrag. 

von der Verm6genssteuerund von dem Erbschaftssteueräquiva­

lent befreit. als sich ihre Tätigkeit auf die DurchfUhrung 
~ . h 
~er l..r gesetzlich zugewiesenen bzw. nach § e Ubertragenen 

Aufgaben beschränkt. 

§ 13. (1) Die österreichischen Bundesbahnen haben der Eisen­

bahn-Hochleistungsstrecken-AG einen ihr nach § e Qbertragenen 

213/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 7 von 18

www.parlament.gv.at



- 8 -

Streckenbau auf den hiefUr benötigten GrundstUcken. soweit 

sie sich im Eigentum 

bahnen, befinden. zu 

flächen. die sich im 

des Bundes, österreichische Bundes­

gestatten. Sonstige benötigte Grund­

Eigentum des Bundes befinden, sind der 

Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG gegen Entgelt. das mittels 

Schätzung nach den Grundsätzen der §§ 4 bi~ 6 de~Eisen-' 

bahnenteignungsgesetzes 1954 zu bemessen ist, zur Nutzung zu 

Uberlassen. 

(2) Soweit die Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG fUr 

einen ihr nach § 8 Ubertragenen Streckenbau Uber den im Abs. 

1 genannten Bundesgrund hinaus Grundflächen benötigt. hat sie 

diese auf ihr.e Kosten im Namen des Bundes (österreichische 

Bundesbahnen) zu erwerben. 

§ 14. Nach Abschluß des Baues von Hochleistungsstrecken oder 

von Teilen derselben hat die Eisenbahn-Hochleistungsstrecken­

AG diese dem Bund. österreichische Bundesbahnen. zum Betrieb 

und zur Erhaltung zu Ubergeben. 

Abschnitt 111 

Vollziehung 

§ 15. Mit der Vollziehung die~os Bundesgesetzes ist hin~icht­

lieh § 1 die Eundesregierung, hinsichtlich § 12 der Bundes­

minister fUr Finanzen. hinsichtlich § 8 und § 11 der Bundes­

minister fUr öffentliche Wirtschaft und Verkehr im Einverneh­

men mit dem Bundesminister fUr Finanzen. 1m Ubrigen der 

Bundesminister fUr öffentliche Wirtschaft und Verkehr betraut. 

In formeller Hinseiht wird beantragt, diesen Antrag dem 

Verkehrsausschuß zuzuweisen. 
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VOR B L A T T 

zu den Erläuterungen 

Problem: 

Das geltende Eisenbahnrecht ist - zum Unterschied von der 

Gesetzeslage fUr straßenbauten - nicht auf Eisenbahnstrecken 

Ubergeordneter Verkehrsbedeutung und Leistungsfähigkeit 

abgestellt. wie sie im Zuge der Modernisierung der Infra-

struktur erforderlich sind. 

Ziel: ----
Schaffung einer derartigen Gesetzesgrundlage fUr den Bau von 

Eisenbahn-Hochleistungsstrecken, welche sich an grundsätz-

lichen Regelungen im Straßenbaurecht orientiert. 

Definition der Hochleistungsstrecken 

Trassenfestlegung durch Verordnung fUr notwendige Neubau-

abschnitte 

vorheriges Anh~rungsverfahren der Länder und Gemeinden mit 

5ffentlicher Auflage der Untsrlagen (samt Darstellung der 

Um''lel taspekte) 

adaptierte Enteignungsregelung 

gesetzliche Grundlage fHr eine Planungs- und Baugesell-

schaft 

Al terna ti "len: 

Bau mit dem bestehenden rechtlichen Instrumentarium. Wird 

angesichts des qualifizierten Ausbaubedarfes nicht ange-

strebt. 

Kosten: 

Unmittelbar aus der Vollziehung eines derartigen Gesetzes 

ergeben sich die Errichtungskosten der Gesellschaft (Grund­

kapital 1 Mio S). 
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~ R L ~ U T E RUN GEN 

Im allgemeinen; 

Die Bundesregierung hat sich in ihrem Arbeitsprogramm zur 

Modernisierung der Eisenbahn bekannt und dabei als wesent­

liche Voraussetzung eine zukunftsorientierte Ausgestaltung 

der Infrastruktur hervorgehoben. Das umfassende öBB-Planungs­

konzept "Die neue Bahn" soll die Grundlage bilden. 

In einigen europäischen Staaten. und im besonderen in Nach­

barstaaten österreichs. gibt es bereits Aus- und Neubaumaß­

nahmen fUr einen hochleistungsfähigen Verkehr auf den euro­

päischen Eisenbahnmagistralen. 

Sowohl ein bedarfsgerecht verbessertes Reiseangebot mit 

integriertem Taktfahrplan in österreich als auch ein Schritt­

halten mit der europäischen Entwicklung zu hochrangigen 

Verbindungen mit den Nachbarstaaten erfordern gezielte Aus­

und Neubaumaßnahmen. die den Prioritäten und finanziellen 

Möglichl:ei ten entsprechend etappem"leise zu realisieren sein 

H6rden. 

Diesen verkehrspolitischen Aspekten. denen genac~o 6konomi­

echss und umweltpolitisches Gewicht zukommt. steht eine 

Gesetzeslage fUr den Eisenbahnbau gegenUber. die sich fUr die 

bisherigen Ausbauten bewäh~te. nicht aber auf die Errichtung 

von Eisenbahnstrecken von Ubergeordneter Verkehrsbedeutung 

und mit raumUbergreifenden Planungskriterien abgestimmt ist. 

Diese Voraussetzungen sollen legistisch mit dem vorliegenden 

Gesetzesvorhaben in Ergänzung zum bestehenden Eisenbahnrecht 

erreicht werden. Der Entwurf orientiert sich dabei an grund­

sätZlichen Regelungen. wie sie fUr den Bundesstraßenbau seit 

Jahren bestehen. 
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Der vorliegende Entwurf geht davon aus, daß das eisenbahnge­

setzliche Verfahren bzw. die Regelungen nach dem Eisenbahn­

enteignungsgesetz soweit wie möglich bzw. zweckm~ßig auch fHr 

den Bau von Hochleistungsstrecken gelten sollen. 

Spezielle Gesetzesbestimmungen nach dem vorliegenden Entwurf 

treten nur insofern hinzu, als 

die Konzeption und Projektierung von Hochleistungsstrecken 

erfordert, eine zusätzliche Uberregionale Gesamtabstimmung 

unter Anhörung der berUhrten Gebietskörperschaften bzw. 

Bevölkerung vorzunehmen, 

und 

rechtliche Vorkehrungen notwendig sind. um eine möglichst 

wirtschaftliche und zUgige DurchfUhrung der Planungs- und 

Bauarbeiten mit einer auf Dimension der Projekte 

abgestellten Ablauforganisation zu erzielen. 

Den Katalog von Hochleistungsstrecken. dis in einem Etap~ 

penprogramm realisiert werden sollen. wird die Bundesregie­

rung nach Abwägung der Prioritäten festzulegen bzw. in der 

Felge zu modifizieren oder ergänzen zu haben. 

Dabei werd~n au~h die Ausbauprogramme der Nachbarstaaten von 

Einfluß sei~ und österreichische Maßnahmen H&rden auf die 

Elir den Ausbau der Eisenbahnmagistralen bestehenden Regelun­

gen auf europäischer Ebene Bedacht zU nehmen haben. 

Die Beteiligung der Länder und Gemeinden bei der Entschei­

dungsfindung folgt der geltenden gesetzlichen Regelung im 

Bundesstraßengesetz. Eine Novellierung des im Entwurf vor­

liegenden Gesetzes könnte notwendig werden. sobald es zu 

einer neuen allgemeinen verfahrensgesetzlichen Regelung Uber 

die BUrgerbeteiligung kommt die Beratungen darUber sind 

noch nicht abgeschlossen. 

! . 
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An Kosten wird das im Entwurf vorliegende Gesetz z~n~chst nur 

jene fUr die Errichtung der Planungs- und Baugesellschaft 

gemä~ Abschnitt 11., mit einem Grundkapital von 1 Million 

Schilling verursachen. Die mittelbaren weiteren Auswirkungen 

auf Projektierung und Verfahren bzw. die zu erwartenden 

Rosteneinsparungen aus der neu strukturierten Realisierungs­

phase werden vom jeweiligen konkreten Baubeschltiß abhängen. 

Was das Finanzierungskonzept fUr die Ausbau- und Baumaßnahmen 

zur Errichtung von Hochleistungsstrecken der "Neuen Bahn" 

3nlangt, ist in dem Zusammenhang auf die in Aussicht genom­

mene Schaffung einer gesonderten Rechtsgrundlage im Rahmen 

der einschlägigen finanzrechtlichen Regelungen (ASFINAG­

Gesetz' zur ver~.,eisen. Der vorliegende Gesetzesentwurf ziel t 

auf die verwaltungs-, verfahrens- und organisationsrechtli­

-:hen Aspekte ab. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung und Vollziehung 

ergibt sich fUr die Hoheitsverwaltung aus Art. 10 Abs. 1 Z 

4,6 und 9 B-VG: im Ubrigen ist auf Art. 17 B-VG zu verweisen. 

Im besonderen: 

Aus den bereits eingangs dargelegten Uberlegungen ist die 

Festlegungvon Ho~hlei5tungsstrecken im W~ge einer Vero~d­

nunqsermächtigung an die Bundesregierung vorgesehen. In der 

ersten Phase werden jene Eisenbahnverbindungen ·fUr eine 

Erkl~rung zur Hochleistungsstrecke in Betracht kommen, auf 

denen angesichts ihrer besonderen Verkehrsbedeutung Eaumaß­

nahmen mit erster Priorität anstehen. In den folgenden Phasen 

wird es jeweils an der Bundesregierung liegen, weitere 

Erkl~rungen zu H~chleistungsstrecken im Rahmen der Voraus­

setzungen vorzunehmen. Aus den dargelegten GrUnden wird auch 

eine Aufzählung aller Hcchleistungsstrecken im Gesetz selbst 

fUr nicht zweckmäßig erachtet. Die Sonderregelungen dieses 
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Gesetzesvorhabens sollen nur auf die gebotenen Vorhaben fUr 

Streckenaus- bzw. n~ubauten -bezUglieh derer eine Erklärung 

zur Hochleistungsstrecke erfolgt beschränkt bleiben. was 

aber auch eine leichtere Anpassungsmöglichkeit an neue 

Entwicklungen und Prioritäten bedingt. 

Die Bestimmung im Abs. 2 soll dazu dienen. bei der Erklärung 

nach Abs. 1 auch Streckenabschnitte einbeziehen zu können, 

die fUr sich allein nicht den Kriterien einer besonderen 

Verkehrsbedeutung entsprechen. aber aus betrieblichen GrUnden 

flir eine rationelle Abwicklung des Hochleistungsverkehrs 

benötigt \-1erden. 

Zu § 2: 

Das vorliegende Gesetz soll als lex specialis zum bestehenden 

Eisenbahn- bzw. Eisenbahnenteignungsrecht hinzutreten und 

dieses nur insoweit ergänzen oder partiell ändern. als flir 

Hochleistungsstrecken zusätzliche oder andere Regelungen 

erforderlich sind. Die materiellen Regelungen des Eisen­

bahngesetzes und Elsenbahnenteignungsgesetzes sind also im 

wesentlichen gleichermaßen fUr Hochleistungsstreckenvorhaben 

wie flir andere Eisenbahnbauvorhaben anzuwenden. 

Im F~lle des Neubaues von Hochleistung~~tr~r.~en(abschnitten) 

bedeutet Jas, daß vor dem jeweiligen Verwaltungsverfahren 

nach dem Eisenbahngeset~ eine Trassenfestlegung in Verord­

nung9fo~m mit Anhö~unqsverfahren erfolgt. Nach Abwägen aller 

Aspekte soll der Verlauf der Strecke als Geländestreifen 

bekannt sein. ehe im eisenbahngesetzlichen Verfahren das 

Projekt im Detail, mit allen erforderlichen Auflagen~ ausver­

handelt wird. 

Z!,l § 3: 

Vorrangig sollen Hochleistungsstrecken durch Ausbaumaßnahmen 

von bestehenden Trassen realisiert werden. Der eingangs in 

dieser Bestimmung festgehaltene Grundsatz trägt sowohl den 

ökonomischen Uberlegungen wie dem Gedanken einer möglichst 

geringen Inanspruchnahme von anderen Grundfl~chen Rechnung. 
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Die Definition der Ausbaumaßnahmen auf bestehenden Strecken 

im Abs. 1 legt diese möglichst exakt fest. weil nur bei 

darUberhinausgehenden Maßnahmen eine zusätzliche Trassen­

festlegung nach dem vorliegenden Gesetz geboten und vor­

gesehen ist. Dort. wo mit Ausbaumaßnahmen auf der bestehenden 

Trasse selbst oder mit geringfUgigen Verschwenkungen das 

Auslangen gefunden werden kann. sind die Sonderregelungen 

Uber eine Trassenfestlegung im Verordnungswege entbehrlich 

und genügt das Verwaltungsverfahren nach den geltenden 

allgemeinen eisenbahnrechtlichen Bestimmungen. 

Durch das Institut einer Trassenverordnung nach Abs. 2 soll 

eine abgestimmte raumordnerische Festlegung fUr den Trassen­

verlauf er~ielt werden. Der Verlauf wird durch die Festlegung 

eines grundsätzlich maximal 150 m breiten Geländestreifens in 

Verordnungsform vorgegeben. Ausweitungen dieses Streifens 

sind nur insoweit und eingeschränkt vorgesehen. wo sie etwa 

für BahnhOfsanlagen oder Sicherungsanlagen unbedingt nötig 

sind. Die exakte Festlegung der Trassenlinie innerhalb des 

Geländestreifens wird im Rahmen des nachfolgenden Verwal­

tungsverfahrens. in dem die beteiligten Behörden und Parteien 

eingebunden sind, nach § 36 Abs. 1 Eisenbahngesetz zu finden 

sein. 

Anzumerken ist. daß des Bllndesstraßenrecht eine Planungsge­

bietsverordnung mit h5chstens 3-jähriger Bauverbotswirkung 

und eine Trassenverordnung mit neuerliche~ cauverbotswirkung 

(Einlösungsanspruch nach drei Jahren) enthält. Der vorlie-

gende Gesetzesentwurf geht von nur einer Verordnungsmaßnahme 

mit Bauverbotswirkung (Einlösungsanspruch nach fünf Jahren) 

aus. 

Zu § 4: 

Das Anh5rungsverfahren der Länder und Gemeinden ist dem 

Bundesstraßenge~etz nachgebildet. Die BUrger in den betrof­

fenen Gemeinden werden Uber die 6ffentliche Auflage der 

Projektsunterlagen informiert und im Wege der Gemeindestel­

lungnahme gehört. Eine direkte Stellungnahme der einzelnen 
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Eürger ist in dem Stadium nicht vorgesehen. weil sie 
ohnedies- zum Unterschied vom Bundesstraßenrecht als 

Betroffene Parteistellung im eisenbahngesetzlichen Baugeneh­

migungsverfahren haben. 

Im Ubrigen ist an der Stelle nochmals auf die Vorlage zur 

allgemeinen Regelung einer BUrgerbeteiligung hinzuweisen. 

Im Abs. 3 der gegenständlichen Bestimmung ist desweiteren 

zusätzlich vorgesehen. daß das Eisenbahnunternehmen von sich 

aus Maßnahmen zur UmweltvertrMglichkeit des Projekts eln­

zuplanen und diese im Wege der Projektsunterlagen im AnhH­

rungsverfahren vorzustellen hat. 

Die Regelung im Ahs. 5 geht von dem Um~tand aus. daß fUr den 

Bau einer Hochleistungsstrecke auch gesonderte landesrecht­

liehe Genehmigungen (wie beispielsweise des Natur- oder 

Landschaftsschutzes) erforderlich sein kHnnen. Die zusammen­

fassende Anh6rung des Landes wurde vorgesehen, um mHglichst 

frühzeitig solche Aspekte zu kennen. aber auch alle anderen. 

die sich - nach Kenntnis der Ergebnisse der Gemeindeanhörung 

- fUr das Land ergeben können und daher von diesem einge-

bracht werden. 

GemäS Abs. 6 ~ollpn die StelJtingnahmen beim Landeshauptm~nn 

zusammenlaufen und von. diesem an d~n Bundesminister weiter­

geleitet werden. 

Zu § 5: 

Die Bauverbotswirkung der Trassenverordnung ist dadurch 

begrenzt. daß sie nach Abs. 5 außer Kraft zu setzen ist. wenn 

oder insoweit sie zur Sicherung des Trassenverlaufes nicht 

mehi ben5tigt wird. Davon abgesehen, werden nach den Kri-

terien des Abs. 1 Ausnahmebewilligungen zu erteilen sein. 

DarUberhinaus tiird den betroffenen LiegenschaftseigentUmern 

nach fünf Jahren ein Einlösungsanspruch eingeräumt. 
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Zu § 5: 

Für notwendige Enteignungsverfahren beim Bau von Hochlei­

stungsstrecken - denen die Bundesregierung eine qualifizierte 

Verkehrsbedeutung und Priorit~t attestierte und deren Verlauf 

in den einläßlichen Verfahren festgelegt wird - ist eine 

verfahrensrechtliche Sonderbestimmung vorgesehen. Diese ist 

ebenfalls dem Bundesstraßenrecht nachgebildet. Der Landes­

hauptmann soll die Entschädigungshöhe im Bescheid festsetzen, 

Ein Gerichtsverfahren bleibt selbstverständlich unbenommen, 

doch soll der Vollzug der Enteignung nicht gehindert werden. 

wenn der vom Landeshauptmann festgesetzte EntschMdigungsbe­

trag geleistet bzw. erlegt ist. 

Von dieser auf die dargelegten Besonderheiten gegrUndeten 

Senderbestimmung abgesehen. gilt nach § 2 auch fUr Hochlei-

stungsstrecken das Eisenbahnenteignungsgesetz. 

Materiellrechtliche Änderungen dieses Gesetzes sind im 

vorliegenden Zusammenhang nicht notwendig und wUrden den 

spezifischen Rahmen dieses Vorhabens Uberschreiten. Das muß 

einer allgemeinen Beurteilung des Enteignungsrechtes bzw. 

des AUßerstreitverfahrens vorbehalten bleiben. 

Ohne einer solchen allgemeinen Beurteilung vo=greifen zu 

WOLlen. wurde in den vorli~genden Entwurf lediglich fUr deo 

RUckUbereignungsanspruch. wie er durch die Judikatur des 

Verfassungsgerichtshofes auch b~i Fehlen einer besoIlderen 

gesetzlichen Regelung oder Uber eine solche hinausgehend 

klargestellt wurde. eine ausdrUckliche Feststellung durch 

sinngemäße Ubernahme der im § 20a des Bundesstraßengesetzes 

eingebauten Regelungen getroffen. 

Zu §§ 7 und 8: 

Diese und die folgenden Bestimmungen des Abschnitt 11. regeln 

die Errichtung einer Planungs- und Baugesellschaft des 

Bundes. 

." 
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Diese Gesellschaft soll vor allem größere Neubauaufgaben­

oder Teile davon Uber~ehmen, wenn die aBB-Kapazit~ten 

hiefUr nicht ausreichen wUrden. Das konkrete Arbeitsprogramm 

fUr die Gesellschaft in Abstimmung mit den öBB-Maßnahmen und 

der Finanzierung sollen die beiden zuständigen Bundesminister 

im Verordnungsweg festlegen. 

Die EigentUmerrechte an der Gesellschaft fUr den Bund soll 

der Bundesminister fUr öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

verwalten. In dem Zusammenhang soll das Recht dieses Bundes­

ministers, allgemeine Anweisungen zu erteilen und AuskUnfte 

einZUholen - wie es im Ubrigen auch dem zuständigen Bundes­

minister gegenUber Straßenbaugesellschaften eingeräumt ist­

eine Steuerungsmöglichkeit im Sinne der Gesamtkonzeption 

sicherstellen. 

Zu § 9: 

Diese Bestimmung betrifft das Verhältnis der Gesellschaft zu 

den österreichischen Eundesbahnen. Der Kooperationsvertrag 

zwischen der Eisenbahn-Hochleistungsstrecke~-AG und den 

österreichischen Bundesbahnen soll ein ökonomisches und 

zweckmäßiges Ineinandergreifen der Tätigkeiten und eine 

weitestmögliche Abstimmung der Gesellschaftsrnaßnahmen mit den 

Erfordernissen des Eisenbahnunternehmens. das den Betrieb 

fUhren wird. ;ewährleisten. 

Zu § 10: 

Diese Bestimm~ng stellt klar, daß der Gesellschaft ein 

Antragsrecht im Verfahren zukommt. Mit den Pflichten eines 

Eisenbahnunternehmens obliegt es ihr aber auch. Planungen und 

Bauten so zu konzipieren und auszufUhren. daß sie den Erfor­

dernissen eines sicheren und wirtschaftlichen Eisenbahnbe­

triebes entsprechen. 

Zu ~ 11: 

Betrifft den grundsätzlichen Kostenersatz des Bundes an die 

Gesellschaft fUr die DurchfUhrung ihrer Aufgaben. BezUglich 

der geplanten Sonderfinanzierung Uber die ASFINAG 1st eine 

gesonderte Gesetzesvorlage vorgesehen. 
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Zu §§ 13 und 14: 

Die Gesellschaft soll benötigte Grundflächen. soweit nicht 

mit Bahngrund oder sonstigem Bundesgrund das Auslangen 

gefunden wird, fUr die österreichischen Bundesbahnen durch 

Kauf oder nötigenfalls auch Enteignung erwerben. 

FUr sonstigen Bundesgrund ist eine entgeltliche Uberlassung 

zum Schätzwert an die Gesellschaft fUr die DurchfUhrung ihrer 

Aufgaben vorgesehen. 

Diese Lösung eines Grunderwerbes fUr die österreichischen 

Bundesbahnen vereinfacht den Ubertragungsvorgang, wonach die 

Gesellschaft bereits auf Grund der öBB gebaute Hochleistungs­

streckenabschnitte nach Fertigstellung den österreichischen 

Bundesbahnen auch zur EetriebsfUhrung und Erhaltung zu 

Ubergeben hat. / 
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